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Diese oft behandelte Inschrift 1) zerfällt auf der Vorder­
seite in die zwei Hauptteile dnoliovvat -roi~ {}eoi~ -ra X(J11j1.aTa
-ra orpetMj1.fwa und Taj1.{a~ OB dnoxvaj1.8vew mvtwv t(i:w X(}1]j1.a-
-rwv, {Jmwtee uh; (I,Ua, aexa" xa{}anei! TOVr; TWv leeWv tW'll

Tifr; 'A{}rrlla{ar;' OVTot öB tallteVo'lltw'll ijmOAet 8'11 tiiJ omo{}oMj1.cp
Ta -rmv {}emv Xe~j1.a:m. Hier scheint mir die bisherige Deutung
des ersten Satzes nicht die einzig mögliche zu sein. Zwar
lassen sich leicht Stellen dafür beibringen, an denen nach
dem ganzen Zusammenhang a.noot()ovat -ra xr:,-!jj1.aTa oder
Ta orpetloj1.eva X(}~j1.ata geliehene Gelder ,zurückzahlen'
heisst, an zahlreichen Stellen aber bedeutet dnoowovat Ta
Xe~j1.ata '1:a Orpl3tAoj1.e'lla infolge irgend einer Verpflich­
tung schuldige Gelder ,zahlen' oder schuldige
Gelder, die noch nicht gezahlt sind, ,zahlen', Man
vergleiche z. B. Xen. HeIL 1, 3, 9 von der Zahlung der
laufenden und rückständigen Tribute v.noTsAei'll tO'll rpO(!OV
KaAxrJ0OV{OVr; 'AfJ1]va{otr; öoov.nee etdJ{}eoav xat 'l:a orpetJ.ow:.va
xe!jj1.a7:a a.nooovvat; 1,5,7 sx oe 'l:OV'l:OV oßoJ.oi
:r.' .0. I I .il \ 'ß ' - \ I " I'IV 0 j1.to'U'or;, .ne0teeov VB '1:(!tW OMl'/l. xat 'l:OV 7:e .n(!ovrpetll.o-
j1. ev°'11 dneliwxs; 2, 1, 12 mir; vavtatr; rov orpStÄoj1.8vov j1.w{}ov
dneÖWx8 (Hell. Oxyrh. 15). Auch in anderen Verbindungen
von dnoliwovat oder 6rpl3(J.I3W handelt es sich nicht um Rück­
zahlung von geliehenen, sondern um Zahlung von schuldigen
oder noch nicht gezahlten Geldern. Vergleiche den in der
Hauptsache gewiss richtig ergänzten Satz JGI 2 65 .no]ktr;
aZr[wer; av dnO]OWOL r[ov rpO(!OV xal aZnv]er; j1.~ dno[owaw xul]
aZnv[l3r; av xa'l:a fde1] (?) 2). S.n]l Oe 'l:ar; Orp[8tAoVOa~ .ne]ft.new
.ne[n8 avoear; rovr;] Bo.1t(!aeov[wr; tOV rp]6eov. avay[(!urpovt'wv

1) Vgl. die im Corpus, Dittb. Syll.3 91 Imd Beloeh, Gr. Geseh. 11
2, 344 ff. angeführte Literatur und in neuester Zeit Stevenson, The
lin. ll.dm. of Perieles, Journ. hell. Stud. 44 (1924) 1 ff.

2) VgL Berl. phil. Wochensehr, 1916 S.1068,
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08 ol 'EJJ]1]'I'o7:aplat eaaav{fJt 7:(l~ n[6Aet~ 7:0:t; olp8tlov]aut; iOV
lpO(]OV 1). VgL auch die TributquotenÜberschriften ehd. 216/7
aroe no]J.et~ neevo[tVoV lpOeOV i]O: o[lpetlo,UePu Wt;tooouv und
214 aroe r:ii!'P nolewv Xeeeov1]olotl; OVV'l:eAel~ o1}out a:rceooaav
[sc. xdv q:;6eöv] und viele andere Stelleu.

Diese Bedeutung schuldiger oder noch nicht gezahlter
schuldiger Beträge liegt auch in unserer Inschrift sehr nahe,
denn bestimmte Anhaltspunkte für die Notwendigkeit, den
Satz auf die Rückzahlung zu deuten, haben wir nicht, am
allerwenigsten, wenn man die Inschrift kurz vor den Beginn
des peloponnesischen Krieges ansetzt. Weshalb hätte man
damals bei den Kassen der andern Götter Gelder aufnehmen
sollen, da die der Athene reichlich gefüllt war? Hingegen ist
es sehr wohl möglich, dass der Staat aus religiösen oder
sonstigen Gründen jährlich oder periodisch bestimmte Gelder,
Strafgelder o. a. au die Kassen der andern Götter abzuführen
hatte, dieser Verpflichtung aber nicht nachgekommen war
und jetzt das Versäumte nachholen wollte.

Die genaueren Bestimmungen MOOtÖoVUt Oe MO r:wv xe']­
prJ.r:wv, 11 et; Mooool'l' eG7:w tolt; i}eo'if; 81pYJlptopS'I'a und MO­
66,''l:W'l' Oe 'l:a xefJpnta ol nevnJ.'I'eu; auf der Vorderseite und
snewo:v oe eu (0' MO?) 'l:w]'I' Otuuoolwv r:a[la'l''l:w]11, ae~ an6ßootv
ilp[1]lptlJpba .l.adv 2) xolt;] llllot~ Deolt;, MoOOi}fj 'l:a aepetlop8vu
auf der Rückseite sind natürlich ebenso aufzufassen. Auch
die in den Heiligtümern vorhandenen Schuldscheine brauchen
keine Aufzeichnungen von entliehenen Geldern gewesen zu
sein, sondern können auch die aus Zahlungsverpflichtungen
fälligen Posten enthalten haben, zumal auch sonst nicht blass
Zahlungen, sondern auch Zahlungsverpflichtungen, zu zahlende
und schuldig gebliebene Gelder aufgezeichnet wurden, vgl.
JG P 57. 65, die Urkunde der delischen Amphiktyonen CIA
II 814 (= Dittenb. SylLll Nr. 153) u. a. Auch die Tribut­
veranlagungsliste 12 63 lässt sich so auffassen.

Der Nebensatz enetßi] r:fj 'AiJ1]'I'alq. i'a 7:(]tGXtAta r:aAUV'l:a
uvs'I'11veYU7:Ut er; n6Aw, ä l.1j111eptOW kann, wie auch Beloch, GI'.
Gesch. II 2 2 S. 344ft'. annimmt, nur bedeuten: ,nachdem (=da)
die 3000 Talente, die durch Beschluss dazu bestimmt waren,

I) Vgl. ebd. 1917, S.1346.
B) SO ergänze ich der Vorc1erseite entsprechend mit den ersten

Herausgebern statt i1PfJP{ull:t;Q 0 6ij(.tos;. Es ist sehr leicht IDöglich,
dll,sS ll.ID Ende der Zeile eill Bllchstabe gefehlt hltt.
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der Athene auf die Burg hinaufgeschafft worden sind'. Hier·
durch wird eine vollendete Tatsache ausgedrüükt, keine in
Aussiüht genommene Handlung. Das Geld war also bereits
auf der Burg, als unser Beschluss gefasst wurde!).

Kirchhof! hält (Abh. Ber!' Ahd. d. Wiss. 1876, 22 u. 43)
diese 3000 Talente für das Kapital nebst Zinsen einer oder
mehrerer Anleihen, welche in der vorangegangenen Zeit beim
Schatz der Athene aufgenommen waren, und die Zahlung
ehenso wie Beloch, Rb. Mus. 43 (1888) 116 und GI'. Gescb.
II 2 2,344 f!., für eine Schuldenrückzahlung, während Ed. Meyer,
Forsch. z. alten II 105, darin die Begründung eines
Reservefonds sieht. Letzteres ist entschieden vorzuziehen.
Die runde Summe von 3000 Talenten' und das Fehlen eines
Zusatzes über die Verpflichtung zur Zahlung erklärt sieb so
am einfachsten.

Auch der Ausdruck &v8V1]Veyu't'IH :n;olw spricht
für die Deutung als freiwillige Zahlung oder Deponierung,
nicht als RÜckzahlung geschuldeter Beträge. Dies zeigen
folgende ganz ähnliche oder ebenso zu verstehende Stellen:
Andok. 3,7 (= Aeschin. 2,174) :n;ewtov tv toVt'OIf; Wtf; l!:l;saw

laßavur; a'll'Y]'IIsy"ap,e'll xtlta t'aAa1't'a elr; t'ry'll a"eo,
:n;olt'll. Ebd. 3,8 Aeschin. 2,175) t5td: t'av't''YJ'II 7:ry1' elQ1]v'YJ'll
em;aUtoxtlta •. .. 7:l:11ana 'IIop,top,ut'or; 4.~p.et5a:n;ofj? >si f; 't'~ v
Il'XQo:n;oltv alJ'Y]"syuap,ev. rsokr. PhiI. 146. Fried. 126
(lIeQtulrjf;) t'~11 aue6:n;01tv Sy"SlJ o"t'uuwxtlta
nfla'll1;a XWQlt; tWV [sewv. Ebd. Antid. 234 IIsel.xlij.; ...
7:1]1' lb:eo.n:oltv ovu SÄaTIw ... }ivetw1' mM'1tMJ av1]1'sy"ev.
Xenoph. Eink. lJ, 12. Deinarch 1, 37 'Aew7:sÜh}v ua~ esp,t07:0­
uUa " . 't'OVf; cp6eOVf; ell,; aUQ6 :n;OAtV aHvey,,6v7:ar;.
Hypereid. 1 frg.3 S.7 Jensen; Arist. St. d. Ath. 8,4; Ps.­
Plut. Mor. V S. 201 Bdk. und auf der Rückseite unserer In­
schrift 7:0tf; XQ1]p,aot1' '" äu' av 't'd Äo[mo1' av] acpEe1]'1:at.
Vg!. auch Demosth. 3,24 13,26) (Ol. :n;eoyoVOt) :n;letw ... ~

i) Die Deutung Boeckhs, Staatshaush. II 3 42 und 520: ,nachdem
wenn) der Athene die 3000 Talente auf die Burg gebracht worden'

oder ,wenn erst eiue Summe von 3000 Talenten wieder auf der
beisa.mmen sein wird' hätte nach ganz gewöhnlichem Sprachgebrauch,
da. es sich um die Vollendung einer Handlung in der Zukunft handeln
würde, ineuJav iJ.veve')(;lf17 heissen müssen, wie es Z. 7 xi!. in xfJs oe­
"dr']!>, inuoav nf!a&17 , Z. 10 iSaJ..e~tpovrwv, imnoa/v dnoöob17 und auf
der Rückseite Z. 20 ene~Mv .. d;r:0008-fl ru ogmA.6f"liva, r:af"blivio8-w '"
heisst.
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/lVeta taA.U~'tu dc; tr}v ane6nOAtV aV17YUYO'll. CIA II 737
add. S. 509, 34ft'. Xe~f1llta avc.no/Houv ... ~eeonaYtiWV aloe
... &ervelov :4TItnov -ra,Ä,uv-ru u. a.

Wahracheinlich ist auch der fur unsere Inschrift meines
Erachtens besonders wichtige und daher etwas genauer zu
besprechende § 2 des Anonymus Argentinensis 1) zu ergänzen
{ht en' E'ÖJ{fv{nlpov (01. 87 2 ) llser:xJ.iovc; Y'IWp1]'II ela[t1}'ovpSvOv
61pTjrplaa(11)1:0 Ot :A:{rtpJulot oder <5 IJijpot; oder eooes trp o~pep]

ta sv 0rJPoa[ep anonet/teflu taÄuv[ta &eyvelov enta'1/lOV 2) ne]lltu­
nwxs[lta Uata t.qv ;Aeta-oe[[oov (rpOeW1') -ragt'/! avv1]YleBVa avu­
rpee] ew ...:- oder vielleicht, da offenbar eine einmalige Hand­
lung beabsichtigt ist, lheveyu]stv ett; t~V nolLv. Gegen
die Ergänzung uvullau]ew statt avurpee]8I'JI (aveveY1<]stv), wo­
durch Wilcken, Hermes 42 (1907) 393, das von Keil falsch
ergänzte peta1<opt{;ew zu ersetzen versuchte, spricht die Höhe
der verweudeten Gelder. Wozu sollten damals 5000 Talente
verwendet worden sein, da die Propyläen und der Parthenon
so gut wie fertig waren, jetzt im Kriege sowieso kein Geld
zu Prachtbauten übrig war und nach Z. 36/37 der Ruckseite
unserer Inschrift fur derlei Zwecke nicht mehr als 10 Talente
jährlich (?) bewilligt wurden? Auch der Ausdruck ..cl ev r5r;llO­
(JEep anouetpevu braucht nicht zu bedeuten, dass die Gelder
bereits aUf der Burg lagen, also nicht mehr hinaufzuschaffen
waren, denn auch die Kasse der Hellenotamien, die wahr­
scheinlich in derUnterstadt lag, weil aus ihr die Gelder
immer auf die Burg hinaufgeschafft wurden, kann gewiss als
OTjp0Otov bezeichnet werden.

Nebensächlich spricht für die Ergänzung uvurpS(!SW (&'11­
8VSY1<Stv) vielleicht noch der Umstand, dass, wie an den oben
angefÜhrten Stellen Isokr. Phil. 146 und Deinarch 1, 37,
womit auch die Notiz des Andok. 3,9 Aeschin. 2, 175)
uut rp6e °~ :n;eoaflet ua...' lvtavdw nUov t} owuoata uat XtAw
ralaV1:'a verbunden werden kann, der rp6got; auch im Papyrus
als die Quelle bezeichnet wird, aus der die auf die Burg
hinaufgeschaffte Summe geflossen ist. Auch das ist vielleicht
noch von Bedeutung, dass, wie Isokr. Fried. 126 und Antid.
234, auch im Papyrus Perikles als der Urheber der Hinauf­
schaffung bezeichnet wird 3).

') Didymos (?); s. Laqueur, Hermes 43, 220 H.
2) vfJ/A'If1p.«M S fJ/A'lioaJEfJv (?) s. o.
3) Beloeh, Gr. Geseh. II 2 3 S. 328, bezieht die Notiz des Anon.

auf den Propyläen- und Parthenonba-u Und versteht wie Br. Keil unter
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Die zur Zahlung an die andern Götter bestimmten Gelder
werden bezeichnet als die jetzt bei den Hellenotamien befind­
lichen, die andern Gelder, welche hierzu bestimmt sind und
der Zehnte, sobald er verkauft sein wird. Unter den ersteren
sind nicht mit Fellner, Sitzungsbel'. Wiener Akad. 95 (1879)
399/400, nachträglich eingegangene Tribute oder Teil des
pOeor;, welcher gleich nach Eingang zur Zahlung verwendet
wurde, sondern mit Beloch, Gr. Geseh. TI 2 2 S. 346, Reste
von Geldern zu verstehen, die nach Entnahme fast des ganzen
Bestandes übrig geblieben sind. Liegt es aber da nicht am
nächsten, eben die 3000 Talente für die entnommene Summe
zu halten, die aus den Tributen angesammelt aus der Hel­
lenotamienkasse in die Kasse und das' Eigentum der Athene
auf die Burg gebracht worden waren, wie es auch auf der
Rückseite SH; Ö8 t'uw <poeuw] uut'un{}bm nm;a t'ov sVtUV1:0V

'ta 8ud[mo't8 :neewv'tu :naea 'iOi](; 'taplaiJL T<:Ö'V 'Aihrvatar;
'LOVr; <E1A1]VO'taplur;1) und ähnlich in den oben zitierten Stellen
aus Andokides, Isokrates, Aeschines und Deinarchos heisst?

Und doch ist es sehr unwahrscheinlich, dass die
lichen, von Kirchhoff, Ed. Meyer und Beloch in den oben
mehrfach genannten Schriften berechneten Einkünfte der
Athene und die Tribute zu einer Kasse verschmolzen waren.
Weshalb hätte man denn sonst, woran auch Beloch, Gr. Gesch.
II 2 2 S.329, und Cavaignac, Etudes sur l'hist. financ. d'Atb.
au Ve siecle S. 72, mit Recbt Anstoss nehmen, das 1/60 von
den Tributen besonders berechnet" anfgezeichnet und gezahlt?
Das Verhältnis war offenbar ein ähnliches, wie in der

Euthydemos den Archon Euthynos des Jahres 01.82 3• Der PriJl)"lllAm­
bau begann aber erst 01. 85'. Es sind also mit Wilcken beim Auon.
offenbar zwei verschiedene Notizen anzunehmen: eine auf den Parthenon­
und Propyläeubau (?) und eine andere auf die (Hinaufsehaffung der)
Bundesgelder bezügliche.

1) Da der Terminus für hinterlegen (Hinterlegung) bekanntlich
natlanar:c1,T:t.{}ivat (natlanar:a.{}ltwq), der Singular tp0tl0t; gewöhnlicher a.ls
der Plural und der blosse Genetiv hier passender ist als mit der Prä­
position, scheint mir die Ergänzung r:o oe p0tl0 nlXqa]naxan.{}evat usw.
näher zu liegen als die bisherige. Dem Einwand, dass die Gelder,
wenn es sieh nur um Hinterlegung gehandelt hätte, nicht in den Besitz
der Athene hätten übergehen können, lässt sieh dadurch begegnen,
dass ja auch der StaAt, wie die ganz vom Belieben des Demos ab­
hlI.Ilgil~en Kriegsanleihen und der lächerlich Zins dafür P 324

sich nicht jedes Eigentumsrechtes darübl;lr begab.
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eleusinischen Verwaltung. Hier werden in der bekannten
Übergabeurkunde des 5. Jahrh. I l! 313/4 am Anfang des
Inventars aufgeführt sp:n;okt anaex~ 11371/g Drachmen und
unmittelba:t;: darauf unter der Bezeichnung &eyve/ov lnLO~1l0V

und aeyvewv €1:SeOV 2 Talente 522iP/s .oder 1873 Drachmen
gemünzten Silbers und noch 160 Goldstateren ohne Zusatz;
also Erstlings- nnd andere Gelder getrennt voneinander, aber
denselben Gottheiten als Besitzern gehörig. Einen ähnlichen
Fall bespricht Swoboda, Wiener Stud. 11 (1889) 76. Man
vergleiche anch Busolt, Gr. Staatsk.s S. 503 und die dort
Anm. 1 angeführte Literatur. Die aus dem ~1JIlOaWp auf die
Burg gebrachten Gelder kamen unter dem Namen leeG. xe~­

Ila'ta oder 7;a 1:fj(; ffeav unter die Verwaltung der 1:all{at, die
eigentlichen Gelder und Gegenstände der Athene, ebenfalls
nnter der Verwaltung der 1:fllllat befindlich, heissen aber
anaex~ oder anaexal und wohl auch leea Xe~llaTa.

Der zweite Hauptteil der Vorderseite, eingeleitet durch
den oben angeführten Satz 'tallla(; (je ano'Xval-lSVSW TOV1:WP nov
Xe1JlUiTW" '" OVTot oe 7;aIlU:;VOV1:WV !.p:n;okt !.v 7;(P 6maiJolJ6/up 1:a
1:WV iJerov Xe'7/lfl'ta, ist offenbar so zu verstehen, dass, nach­
dem die schuldigen Gelder gezahlt und die Kassen der andern
Götter dadurch wieder auf den richtigen Stand gebracht
worden 'sind, diese in Zukunft nicht xpehr in den betreffenden
Heiligtümern, sondern auf der Burg durch die zu erlosenden
Schatzmeister der andern Götter verwaltet werden sollen.
Wenn diese Bestimmung nur eine Ändernng einer bisher
schon vorhandenen Einrichtung enthielte, wie Beloch; Gr.
Gesch. 11 -2 2 S. 348, seinen früheren Ausfiihrungen in Bd. 43
(1888) 119 ff. dieser Zeitschrift entsprechend angenommen hat,
wäre doch wahrscheinlich mit einem Worte auf die früheren
Verhältnisse verwiesen und nicht die Art der Erlosung für
die in Aussicht genommene Behörde nnd ihre Tätigkeit 80

genau bestimmt worden. Auch aus dem Satze naea (Je TW"
'l!VP 7:alltWV 'Xal, 7:iiw lnWT:aTWV 'Xal, 7:WP .lseonouöv 7:Wv b TOt'

ol VVV (JtaXf:telCovaw folgt nicht, dass unter den Schatz~

meistern solche auf der Burg zu verstehen sind, denn das
doppelte pvv ist zwar ein Pleonasmus, aber ein erträglicher,
und 1:WV sv 1:01:(; ls(!ot(; kanu zu allen drei Ausdrucken
gehören.

Unter den xe~llaT:a in dem Satz ano(jovvaL 1:01:(; fföot(; 7;a
X~lla7:a 7;a oqJet16j.lepa ..• pOj.dollaWr; !Jwoanov sind offenbar
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nur Gelder, nicht etwa auch Wertgegenstände zu verstehen,
obwohl die InscQTiften 12 310fT. auch Wertgegenstände ent­
halten. Dies zeigt sowohl der Zusatz voplo/1awr; i]wli)a:;r;ov,
als auch die Be~timmung a:noötöovm öl ano un'V X(P7/1a:UJYV ä

anoöool1l eotw toir; {}eoir; Stp17rpWf.l81Ja, ta te n(l{]a wir; <EJJ.'7­
vota/1lmr; o1Jta VV1J "al tdAAa ä Bon tO'lJ1:w'V tw'V X\!1]!.uJ.twv "al
t'a 8" öe"at17r; eneWav neaOfj. Auch anaet0/1170aoOW'V "al
anoat'1]oaaOw'V t'a xer,/1at'a lässt sich leicht nur von gemünztem
und ungemünztem Gel d verstehen, und der Satz "al sv otr,Ä.n
a'Vayeatpa1JtOJ'II /1tiJ anmJ'ra "aO' lI"aotov U3 tov OeolJ (oder t'Wv
Oe{iw) xer,/1ata 6noaa sotlv e"aoup "al ovJ%1'to:vt'w'v uerp6.­
Aaw1', XOJI2tr; TO te G.eyvl2wv "al Ta XI2VOUJ1l kann nur von Geld
verstanden werden, denn eine Summietung, Silber und Gold
getrennt, lässt sich nur bei Geldposten durchführen. Bei
Wertgegenständen können und sind nur Gewichtsposten ein
und desselben Gegenstandes, wie z. B. der Nike oder anderer
Statuen, in den Übergabeurkunden summiert worden.

Aus den Resten des Anfangs der leider arg verstümmelten
Rücl{seite, zu der wir uns jetzt wenden, scheint hervorzu­
gehen, dass es sich in den ersten Zeilen um Arbeiten an
hölzernen oder steinernen Bauten oder Gegenständen, an den
goldenen Niken und den Propyläen handelte, während in
den nächsten Zeilen anscheinend von dem vollständigen Aus­
bau der Burg und ihrer Renovierung die Rede war mit
Bemerkungen über die dabei zu verwendenden Gelder. Da
die letzteren Arbeiten dreimal durch ein Verbum, von dessen
3. Pers. Konj. Aor. Pass. -Oel und 3. PerR. Ind. Fut. Pass.
-lae:rat übrig ist, und den durch ual damit verbundenen
entsprechenden :Formen von ema"rodCew bezeichnet werden,
liegt es nahe, an allen drei Stellen dieselbe Verbindung,
beispielsweise e"nOLGt1' "al enw"wal;ew anzunehmen. Da ferner
die Sätze zweimal so gebaut sind, dass an den einfachen
Infinitivsatz ein Nebensatz mit denselben Verben anschliesst
und auch im ersten Satz die Reste -lelHl nav7:e2.6r; auf einen
Nebens~ttz mit SneWa,J schIiessen la88en, wie bereits ergänzt
worden ist, liegt es nahe, auch den allerersten Satz für den
Rest eines einfachen Infinitivsatzes mit demselben Verbum
eU'TtOLGLV oder lx.nots'il' nmrreÄ.Wr; zu halten nach Art und WeiRe
von Sätzen wie 91,9 anooo1!t'nn' os 7:a Xe17fhaw 01 nf)'IJtC(I'el;C
f.le:ra t'fir; ßovÄ.fir; ual l~aAeupovTW7" lneloa:v anoowatv, 76,14
-rar; Os noÄetr; lyÄoylar; sUoDa, TOV uaenov .. _, enetija,J oe
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ey AS X{}fj •.. und zahlreichen andern. Ich denke daher,
abgesehen von dem vollständig verlorenen Präskript, an fol­
gende des Anfangs, ohne natürlich für seine absolute
Richtigkeit einzustehen: eXnm8'/1 &:red t01' xeep,6:rwv •.. Sv th
a]xe[o]n61[u' ro.~ p,w yo}vta{a<; (?) et[...... xal '1:0. ... "xov1­
oder U{}]wa xal 'l:a~ Nt[xa<; 'l:a<; Xe]vaa<; xal ta lleo[nvlata'
lnstlJav lJ' exnot]e{}ft naVteAo<;, ['l:ft .... Jaet xef,o{}m &:re [ava­
AtaxOV'l:ar; &:re' aii'l:f,<;] xara bp08lpt[op,eva] xal -rBv axe6nOAtV
[e?1:notiv -r8 xla-ra ra yeyea)p,fl8Va 1) xat ent[axeva]'ev usw.
In dem von xeijwat abhängigen Dativ vermute ich ein
Wort für Überschuss wie 91,31, weiss es aber nicht zu
ergänzen. Könnte man etwa an das singuläre [neetAe(l)Ip]OSt
denken?

Das Nächstfolgende kann man unter Anlehnung an
Cavaignac und das Corpus etwa so ergi:i.nzen: 8]nw'rar6v'l:ov lJi
[rot le]yot hm 'l:ap,{at xal [hot aiirol (?) entO'l:a'l:at p,8'1:]a 'l:OV
dexn:sx[-r6vov nA]w hQanee -r(;v lleO[n'UAato'/l. he (,i ßoU ent­
fl]eUa{}o p,8'l:a -r[ iJ'II enw]'ra'l:ov hono<; aew[-ra xal lap,neota'ra
e?1:noe8]ea8tat he aXe[6nOAt]<; xal enwxevaa{}e[a8tat lJeop,eva].
Zu der Wendung ol 'rap,tat xal entO'l:a-rat vergleiche man JG
IP 333 c, 19 nm]aao{}at lJi xal 'Aya{}fj TVXrJ [xOOfiO'II -rov<;
'rafltar; twv legwp xewia'l:Jwv tij<; 'Aya{}ijr; Tvx?}r; fte[-ra tWV
lnt]O'I:atwv' tov lsgov -rij<; 'Aya{}ij<; Tvmc;, dementsprechend
anscheinend dort auch Z. 14 ff. zu ergänzen ist n017oao{}at
lJi x]al -rüv<; aiitov<; ('l:f1,fltac;) fl8'l:a -rwp burO'I:f1,'l:WV xooflüV ...
ex rwp leew'll X]e11fla-rWP -rO'[11 {}eoi['II. nOt7aao{}at lJi %a]l -rij} LId

'mvp,nüp UOOfl[011 ...• rov<; aii ]tOVc; fle'l:a -rW'll -rov [" .. "
"al fl8'I:]a -rov 'rafllov -rov (j~flOV 8X -rWv [[seW}' Xe11P,a-rwv. Die
Ergänzung hovrü<; (0 aextrex'l:W'V) ... ] fteta '1:0['11 enw]'ta-ro'V
halte ich aus den Bert. philol. Wochenschr. 1915 S. 1615
angeführten Gründen nicht für wahrscheinlich, während he
!Je ßolS fl8'l:a. -ro'V tntO'l:a-ro'V durch 12 88, 17 nahegelegt wird.

Zu dem Gedanken der beiden nächsten Sätze, dass die
andern Gelder der Athene oder nämlich die der Athene
nicht zu ,andern' Dingen verwendet werden sollen usw., ist
es vielleicht angebracht zu verweisen auf Sätze wie JG II 2

1361: önw<; 15' 1111 :1} olxta xal '1:0 leeo'/! enw"eval;?}tat, 'Cd
bolxtDP 'Cij<; olxtf1,{; xal to vlJwe, ßoov 11ft neaf}fj, sk t~"

1) Das von Cavaignae gelesene ]TAMENA ist doch wohl ]lI{ll{ENA.
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lnwxsv~jl iaV feeav xal al'Xtac;, elc; dUo oe fl170ev dva-
At(} x e tv, I1wr; av iO 8:rnaxsvaatJii xal fj Ot"ta, Bii.11IJ~n

aAA.a VJ17qJtowVmt Ot oflysmw;x; [ajl]q;~t[axet]v (?) ..0 fee6v . ...
8UV Oe uc; stnTJ Ij SntVJ17qJlo'll naea iOVOS .. ov vopav,
oqJelJbw .... und Andaniamysterien JG V 1, 1390,59 ff. & ös

,,, , 'ß J: I 1" I 1_7:aluac;, oaov xa naea"a et utaqJ0eov "OlnOV 8X ro'lJ'l:WV, yeaqJlHW
8V vnexfJlpa7:t 7:av s:rnox8Vajl 7:MJ 8'11 7:qJ Kaev8taol<p xal fl~

dvaxe17oao{}w aHa P17{}ev, pexet av sntieJ.,eo{}8l, 00W11
xeda eail nOil rav .W11 flV07:17e1wv oVj1ieletavJ P17{)e yeaVJa7:w
P170etr; ooypa, Bn oe'l7:afJ7:a 7:a &aqyoea elr; aHa u xata­
xenoao{}at, ei 08 fln, Ul i8 yeaqJsv a.,;c:J.,ec; l()7:W xal & yea.VJac;
anOiUlJ(l.,;W oeaXlta<; owXtltae; u. a.

Der Zusatz im zweiten der erwähnten Sätze, welcher für
die Indemnität auf ein anderes Beispiel verweist, scheint
mir aber eine andere Beziehung und als die bis­
herigen näher zu legen. Da nämlich anzunehmen ist, dass der
Bedingungssatz ea:v fl'f1 7:~V aoewv 'lP17tpla177:al & Mjpoe; nicht
xa{}anee Mv, sondern xa{}anee eG.11 p.Tj fortzusetzl:'n ist, ergibt
sich als leichteste Ergänzung xa{}anee e[ uv pe qJoeqJ{oemt ....
qJ]oeäc; 7:Tjv (Metall). Gemeint ist aber meines Erachtens
nicht eine ganz andere, sondern eine ebenfalls auf die in
Rede stehenden Gelder der Athene bezügliche Handlung,
sowohl in diesem als in dem nächstfolgenden, die Straf­
androhung enthaltenden Satz, wo von dem Hauptbegriff noch
.... qJeeml übrig ist. Ich glaube nämlich, dass flHaqJ]Oeäe;
und pe7:a] qJBeev zu ergänzen ist. Folgende Stellen sind ganz
ähnlich: Rehm, MiJ. Insehr. aus dem Delphinion 145, 64 7:0
oS e~ateOVfJ.8jIOV slr; mV7:a ... P.1] stvaL p.E7:8j1ey'Xe'lv ele; 1l11o
fl170EJ1• ea1J oe ue; e'KnTJ Ti neo{}fj Ti ent'lfJ11qJ to n Ti 1l8'l:f.Vsywn
••• OqJSLJ.,87:OJ . .. Liban. Hypotb. zu Demosth. erster olynth.
Rede § 5 vOfloV l{}ev7:o CA:01JVa'lot) rmv {}8WetXMI ... xe'1"
}tQ.7:WV {}Q.var;ov anetAOVV7:a 7:qJ ye&.VJavu ltHa{}e'ival re mvm

r;",v aexalav 7:~W xal ymlBo{}at 07:eauw7:Lxa. Brotkorngesetz
aus Samos, Dittb. Syll.3 976,88 u. a., eav oe 7:Le; .,. entVJ17qJlon
ror; osi: neoxenoaatJat ele; ll1A.a 7:t Ti p.suveyxei:v, anOiWE.,;W ..•
ICritolaosdekret JG XII 7,515, 123 nl 08 d[exa]'lov ..0
oeöop.8vov vno Ket7:oJ.&ov elc; r;aV7:a ft1] ~emw pS7:a{}s'ivat
slr; llAlo prJOev, eo.v os 7:LC; eZnn er ( Ti) emVJ'tJqJlon Ti 0 ent­
or&7:17e; er of ne6eoeot neo{}wow er 0 y{!aflflaUVr; yeaVJn er
dvayvqJ, ror; &ei: 7:avra 7:0. xenpa7:a ele; llÄlo n xa.aXw{!t-

. o{}ijvat er xal llAlov (?) fle.axlv17{}ijval U 7:Wv bl 7:qJ vopcp
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ysyeupp1:Pw'V und noch andere Stellen. Einige sind mit der
unsrigen noch dadurch besonders ähnlich, dass der Ausdruck
ebenfalls von eEnetl) oder 8:rtlVJrJept'ew abhängt, so z. B. auch
TI 2 24 1 .,ll JlI " '" 1 - \ I1. 1 1 "/i! ve 'l:t{; st:rtrJ 1J rnUI"/rpWn "Ll! SLf! 'ta 'l,{111fJo:ra
rafha aAAo 1:t '" {}amT01! 'Wdap 8ne{}spto. E:s ist klar,
dass die Gelder, um die es sich handelt, hier wie an den
andern Stellen nicht in einer von der angegebenen ab­
weichenden Weise verwendet oder irgendwie Veränderungen
unterworfen werden sollen.

Hierauf folgt die Bestimmung, dass die Hellenotamien
die jedesmal eingegangenen oder überschüssigen Tribute im
Laufe jedes Jahres bei den Schatzmeistern der Athene de­
ponieren, d. b. statt der gelegentlichen obigeu Gesamthinauf­
schaffungen die Hinaufschaffungen jetzt jedes Jahr in gleicher
Weise stattfinden Jassen sollen.

Der nächste Satz enedj(b! oe i" W d:rto) TU]" (jtanoa{Ol'
m[ldv'Co ]11 ••• d[nooo{}]iL n1: OrpSLAOltSVU, ra[/ueveofJo n1: Itb'
ric; 1!{}e]l'a{a(;' Xel.,tam [bi rut] (jexau1 ra O:rtlo[{}ooo,uo, ra
06 r(11I aAA.OfI {}]eol1 i3v rOt in' ae[Ul'!:ee]a bildet offenbar ein
Gegenstück zu den auf die Zahlung und Verwaltung der
Gelder bezüglichen Bestimmungen auf der Vorderseite. Ob
hier unter den zu verwaltenden x(p/pata bloss Gelder oder
auch Wertgegenstände zu verstehen sind, lässt sich rür die
andern Götter nicht mit Bestimmtheit sagen, da zwar Wert­
gegenstände der nicht zu den sogenannten andern Göttern
gehörenden Artemis Brauronia im 4. Jahrhundert im Opistho­
dom erwähnt werden (CJA II 652 B 23), aber nicht der andern
Götter im 5. Jahrhundert. Bei der Athene ist aber zweifel­
los nur an Gelder zu denken; denn wenn auch im 4. Jahr­
hundert zeitweilig bestimmte Gegenstände von ihr im Opistho­
dom aufbewahrt wurden (vgl. CJA 11 685. H. Suppl. 645 b
S. 175. 653 S. 177), so befanden sich diese im 5. Jahrhundert
jedoch nur in den drei Schatzdepots des Parthenons, wie die
Übergabeurkunden dieses Jahrhunderts zur Genüge zeigen.
Dagegen werden Gelder der Athene öfters im Opisthodom
erwähnt, z. R ,TG P 305 und 324. Wenn es sich aber um
bestimmte Gegenstände bandelte, die (abgesehen von den in
den drei Depots liegenden) im Opisthodom aufbewahrt werden
sollten, wäre ein entsprechender Zusatz gemacht
worden.

Rbein. Mus. f. Pbilol N. F. LXXV. 13
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Die Fassung des letzten Satzeshon9aal (?) ... !o]v xgSl-la­
!OV H' äo!a!a lonv ~ a11[ ... H .], honoaa f-ley xgv[aii H'] 11 hvn­
agyvga ... a.i[aavm<:; ('?) lässt auf eine ehemalige Fortsetzung
honoaa {je de.yvgii schliessen; denn der natürlichste Gegensatz
zu den goldenen Gegenständen sind die silbernen. Die Er­
gänzung de.yv(!ii zwischen xevaii und hvnlfeyvga daher
schon aus diesem Grunde unwahrscheinlich und auch des­
wegen, weil zwischen goldenen und. vergoldeten, wozu die
vnaeyvea gehören) kaum silberne genannt waren. Statt dessen
stehen in der in{xgvaa, nsg{xevau, 7>Ca.axevaa oder dergL
neben den vnaeyvea; z. B. in den Inventaren JG 12 276 ff.)
CJA II 652ff. u. a. }i'ür die Ergänzung avaetlJpa neben aamra
Z. 57 könnte die Wendung anaed}WloaolJrov uai anootTjaaolJrov
auf der Vorderseite als Stiitze angeführt werden. Die In­
ventare des 4. Jahrhunderts CJA II 652 B u. a. und die
delischen JG Xl 2, 161 B ff. bieten neben aorara aber sehr
häufig eine auch hier denkbare Form von oder
einen andern auf Beschreibung oder Nichtheschreibung be­
züglichen Ausdruck..

Wie ist nun das Verhältnis zwischen Vorder- und
Rückseite? .

Dort wird ausgeführt, dass und welche Gelder zur
Tilgung von Verpflichtungen bei den andern Göttern ver­
wendet werden sollen) hier) was mit- nicht genauer zu identi­
fizierenden Geldern und denen der Athene auf der Burg
geschehen und wie die Gelder auf der Burg in Zukunft
immer wieder ergänzt werden sollen. Dort sollen die Gelder
der andern Götter nach der Schuldenzahlung im Opisthodom
verwaltet, hier sollen nach der Schuldenzahlung die Gelder
der Athene auf der rechten) die der andern Götter auf der
linken Seite des Opisthodoms verwaltet werden. Dort ist,
nur von den Geldern der andern Götter die Rede, hier,
wenigstens im letzten Satz) wenn nicht schon vorher) auch
von den Wertgegenständen der Atbene oder andern Götter
oder beider.

Auf der Vorderseite handelt es sich fast nur um die
andern Götter) auf der Rückseite steht die Athene im Vorder*
grund. Diese Seite wird also schon aus diesem Grunde
kaum die direkte Fortsetzung der Vorderseite gebildet haben;
auch nicht) wenn sich unter den zu verwendenden Geldern
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die aus den Zahlungen eventuell übrigen Gelder befinden;
denn der Zusatz um;d: 7:<1 B1/J119?top,sm setzt voraus, dass der
Beschluss auf der Vorderseite bereits ergangen und bekannt
war. Die auf der Rückseite zur Zahlung bestimmte Summe
von 200 'l'alenten wird den von den Logisten ausgerechneten
Betrag aus den drei zur Zahlung in Aussicht genommenen
Posten darstellen, aber nur näherungsweise und nach oben
abgerundet. Da nun, wie schon Beloch, Gr. Gescll. II 2 2

S. 345, richtig hervorgehoben hat, his zur Berechnung der
schuldigen Summe auf 200 Talente und bis zur Verpachtung
des Zehnten immer eine kürzere oder längere Zeit vergangen
sein muss, ist es nicht wahrscheinlich, dass die Rückseite
die unmittelbare Fortsetzung der Vorderseite, auch nicht,
dass sie ein Nachtrag dazu war, sondern dass, um mit Beloch,
Gr. Geseh. II 2 2 S. 346, zu reden, ,zwischen heiden Volks­
beschlüssen ein dritter liegt, in dem statt der bestimmten
Einnahmequellen eine Pauschsumme zur Tilgung der Schulden
angewiesen wurde'. Da ausserdem zwischen Vorder· und Rück­
seite noch formale Verschiedenheiten vorha.nden sind und
direkte Fortsetzung des Beschlusses auf der Rückseite in Athen
im 5. Jahrhundert au und für sich ungewöhnlich ist, glaube
ich schon Rb. Mus. 70 (1915) 397 ff. mit Recht die Einheit
beider Seiten angezweifelt zu haben.

Was die Entstehungszeiten der heiden Dekrete betrifft,
so glaube ich, dass es noch andere Möglichkeiten gibt, als
die bisher erwogenen 1). Wenn die Mitteilung des Perikles

1) Gegen die Ansichten derjenigen, welche den Beschluss auf der
Vorderseite nach 01. 87\ der Zeit des übergabeurkundenfragments
der andern Götter (JG I" 310;, ansetzen, lässt sich einwenden, dass
die Inschrift, wie wir oben gesehen haben, allem Anschein nach von
einer Neuschöpfung, nicht von einer Reorganisation des Schatzmeister­
amtes redet. Aber auch der Ansatz ins Jahr 01. 86 2 ist zweifelhaft,
weil sich in dem fitr diesen Ansatz mit zugrunde gelegten Passus über
die Wel·tgegenstänrle auf der Rückseite weder die Zugehörigkeit der
Wertgegenstände selbst, noch der Inhalt der auf sie beziig-lichen Be­
stimmung gemm feststellen lassen. Gegen eine Verlegung in die
84. 01. spricht aber die Bestimmung, dass nach der Schuldenzahlung
etwa noch restierende Gelder fitr die Schiffswexft und die Mauern
verwendet werden sollen; denn gerade in dieser 01. haben die Mauer­
baukommissionen selbst überschüssige Gelder gehabt, weil sie, wie die
durch Jdentifikntion der lIellenotamiensekretiire ::E.f!0."Pw;or; Xo}l}lelll1/!;

13*
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bei Tb. 2,13 über den damaligen Stand der Finanzen Athens
eine historische Tatsache und diese in den Einzelheiten genau
oder auch nur annähernd genau wiedergibt, können die 3000
Talente nicht zwischen 01. 85 4, dem Beginn des Propyläen­
baus, und 01. 87 I, dem Zeitpunkt der Rede des Perikles, auf
die Burg geschafft worden sein. Denn Perildes' oder Thu­
kydides' Worte lassen nur eine Verringerung des Schatzes
der 9700 Talente auf 6000 Talente, hauptsächlich in dieser
Zeit zu Kriegszwecken für Potidäa und für den Propyläen­
bau nebst andern Bauten, nicht eine Vermehrung wahrschein­
lich erscheinen. Der Beschluss, wie die Schulden .. an die
andern Götter gezahlt werden soUte:p, ist aber aller Wahr­
scheinlichkeit nach in demselben Jahre gefasst worden, in
dem diese 3000 Talente auf die Burg geschafft worden sind.
Denn der Satz a:rwoloo,'at .. dno tWll xelUto:rwv a Bi; dnOÖOO{,1

BmtV Tofi; 7:a n:: :n;aea raff; 'EAA1]Vor:a,ututi;
ovra ,'vv wird am natürlichsten so gedeutet, dass zur Schulden­
tilgung die Hellenotamienkasse dienen soll, wie sie jetz t,
d. h. na.ch der Entnabme der 3000 Talente ist, und vor der
Nachfüllung durch die nächsten Tribute an den nächsten
grossen Dionysien. Ebenso sind in den Ausdrücken o[ Aoyunal
o[ reuJ.r.011'ra oZnse I' v 11, :n;aea 7:(LW v v 1J 'Ca/ueu'/! "ai 7:CÖV ent­
Ora7:W11 "at LW1' LWI' 111 , 02 ,J vIJ Owx8tet­
Covaw .. . "al naew'j8~aa{fü)j' ol t:aplm ol Aax(.l1'Ul; naea T,W1'

"V11 aeXOII"f,{l)j1 am natürlichsten die Beamten zu verstehen,
welche im Jahre der Hinaufschaft'ung der 3000 Talente bzw.
der Entleeruug der Hellenotamienkasse im Amte waren.

Der Beschluss ist also vor Ol. 85 4 oder nach 87 1 gefasst
worden. Die 84. 01. hat nicht viel für sich, wie wir in der
Anmerkung oben gesehen haben, dagegen können die drei
ersten Jahre der 85. 01. und die Jahre unmittelbar nach 87 1

wohl in Betracht kommen. Einerseits ist, um von der letzteren
Annahme auszugeben, der oben behandelte Satz aus dem
Anonymus Argentinensis um wahrscheinlichsten so zu er~~änlzeln,

dass im Jahre des Euthydemos, d. i. 01. 87 2, 5000 Talente
auf die Burg geschafft worden sind, anderseits scheinen die
Tributquotenlisten für Hinaufschaffungen im Jahre 01. 85 2

und 01. 87 2 zu sprechen.

und ;Eorpu}.(),l!; 'EÄev(jt1't(}~ gicher auf 01. 841 und 2 datierbaren Parthenon­
rechnungen JG I' 342 und 343 ihrerseits zum ParthenOllbau
Gelder beigesteuert habeIl.
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Diese sind in verschiedener Weise aufgezeichnet wonlen.
Der erste grosse Steinblock - JG 12 191-205 umfasst
die Jahre 01. 81 "-851, der zweite JG I ~ 206-213 ­
die hIlre .85 2 - 871, während die Steine aus der 88. und
89. 01. (JG 1 2 214 ff.) Einzeljahre entbalten. Dass die

der Jahrgiinge der beiden ersten grossen Blöcke
sofort am Schluss des Jahres auf die Burg geschafft wurden,
ist nicht wahrscheinlich, weil die jährliche Hinaufscbaffung
des Tributes, wie wir oben gesehen haben, erst auf der
Hückseite unserer Inschrift bestimmt wird. Sollte daher die
Aufzeichnung nicht mit. der Hinaufschaffung parallel gegangen
sein und die scheinbare Willl<ür darin nicht vielleicht gerade
auf der verschiedenen Art der Hinaufscbaffung beruhen?
Sollt.e nicht. vielleicht die Notiz des Anonymns tiber die
Hinaufschaffung 01. 87 2 und die Endigung des zweiten Stein­
blocks 01. 87 1 in einem inneren Zus~mmenhang stehen und
somit eine Hinaufschaffung 01. 85 2 und 872 anzunehmen sein?

Vielleicht setzen sich die rsokt. J;'ried. 126 genannten
8000 Talente sogar aus den 5000 des .Anonymus und den
3000 der Inschrift zusammen, letztere wären also 85 2, erstere
87 2 hinaufgeschafft worden, unsere Inschrift müsste also
in 85 2 gehören. Mir ist aber doch das Umgekehrte wu.hr·
scheinlicher. 01. 84 4/85 1 lag Athen mit Samos im Kriege.
Durch diesen ka,m es aber nicht unmittelbar in Gefahr, ob·
wohl die peloponnesischen Shtaten bereits übel~ eine Unter·
stÜtzung der Samier, d. h. einen Einfall in Attika berieten I).
Dagegen waren 87 2 die Spartaner und die Übrigen Pelopon­
nesier tatsädllich in Attika eingefallen. Eine KOllzentrienmg
und Sicherstellung der verstreuten Gelder der andern Götter
auf der Burg, eine Instandsetzung der Mauern und Schiffs­
werften, wozu die eventuell überschüssigen Gelder yorwendet
werden sollten, lag somit sehr nahe 2). Der Anon. Argen!..

') Thuk. I, 40,5.
2) Vielleicht die der Nachrichten iiber don

Bau und eHe (von Tlml" 2,2'1 für 01. 87" bezeugte) l~eservierung von
100 Schiffen und über den Bau der südlichen langen Mauer bei
Andok. 3,7 (= Äschin. 2, 174) auch dafür, dass 01. 87 2 tatsächlich
M:auerbauten oder -renovierungen stattgefunden haben oder geplant
wnren, so dass die VOll überscIliissigen G"lderu dafür
auf diese Tatsache zurückzuführen ist. Auf jeden Fall passt die
Bestimmung besser für die Zeit na c h als vor Beginn des Krieges,
wie es auch in den Fragmenten der attischen Komiker in dem zn
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wird also die Hinaufschaffung der 5000 Talente 01. 85 2 mit
der der 3000 01. 87 2 verwechselt haben.

Auch die Reste der Übergabeurkunde der Schatzmeister
der andern Götter JG P 310 sprechen nicht gegen 01. 872.
Diese stammt aus dem Jahre 87'\ enthält bekanntlich auch
die Wertgegenstände der andern Götter, offenbar, weil der
ursprüngliche Beschluss durch einen andern erweitert war,
und besagt in ihrem Präskript, dass die Schatzmeister die
Gegenstände bereits von denen des Vorjahres erhalten hatten.
Dies ist aber sehr leicht möglich, da d'ie ersten, wie wir
oben gesehen haben, bereits im Jahre \87 2 des Beschlusses
erlost werden und die Gelder von den Tempelvorstehern und
-verwaltern übernehmen und aufzeichnen, d. h. also bereits
von diesem Jahre ab fungieren sollten. Ob sie bereits eben­
falls eine Übergabeurkunde aufgestellt haben, ist allerdings
fraglich, denn der Beschluss, auch die Gegenstände zu sam­
meln, die Sammlung seI bst und die endgültige Festsetzung
des Modus der Verwaltung können sich durch 01. 87 2 und
das nächste Jahr hingezogen und die Abfassung einer ersten
Übergabeurkunde bis 01. 87· verzögert haben.

In welche Zeit gehört nun die Rückseite? Als der
Beschluss der Vorderseite gefasst wurde, war die Kasse der
Athene, da vor nicht allzu langer Zeit die 3000 Talente
hineingetan waren, noch gut, vielleicht sogar sehr gut gefüllt.
Dagegen macht die Rückseite den Eindruck, dass sie keinen
allzu hohen Bestand mehr, ja eher nur noch einen recht
geringen Bestand aufzuweisen hatte. Es sollte keine Zahlung
über 10000 Drachmen und hine andere Zahlung ohne In­
demnität geleistet werden, und die Tribute oder Tributüber­
schüsse sollten jährlich auf die Burg geschafft werden, allem
Anschein nach, damit die Kasse nicht vollständig leer wurde
oder der leeren Kasse rechtzeitig wieder etwas zugeführt
wurde 1). Diese war in der Tat in den ersten Kriegsjahren

unserer Stelle in Beziehung gesetzten Fragment 220 K. aus den 01. 88 1

aufgeführten Llamzit1iS des Aristophanes cis laS T:f!tfJf!ctS oelv dvaÄoiiv
wvw "ai ra utX11 heisst, womit Bergk den Vers cls 07:' dvdÄovv oE
:n:f!Q .oi! d!: Xf!"/~aT:a verbunden hat.

I) Die Annahme von Ed. Meyer, Forsch. z. alt. Gesch. II 113/4,
dass damit. ein neuer Reservefonds begründet. werden sollte, halte ich
nicht für richtig. Es ist, wie er selber hervorhebt, nirgends eine Spur
davon vorhanden.
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derartig in Anspruch genommen worden, dass sie schon nach
wenigen Jahren keinen festen Bestand von irgendwelcher Be­
deutung mehr aufzuweisen hatte (vg1. Kirchhoff, Abh. Berl.
Akad. 1876 u. a.). In diese Zeit, ungefähr die 89. Ol., habe
ieh Rh. Mus. Bd.61 (1906) 211 mit Zustimmung des Corpus
die Inschriftreste P 301 aus stilistischen Grlinden gesetzt.
Ich glaube jetzt mit Beloch, Gr. Gesch. II 2 2 S. 349, dass die
dort durchgeführte Scheidung der gezahlten Gelder in solche,
welche sie von' den vorjährigen Schatzmeistern erhalten
haben (nafleAa.ßope'V naed. .W'V nflodflw'V -mpww) und solche,
welche im Laufe des Jahres eingegangen sind (enBrew), die
jährliche Hinaufschaffung des Tributs auf die Burg voraus­
setzen lässt. Der Beschluss auf der Rückseite muss also um
die 89. 01. herum oder, da die der 01. 89 ff. zuzuweisenden
Tributquotenlisten JG 12 214 ff. bereits einzeln aufgezeichnet
sind, also wohl auch jährliche Hinaufschaffung voraussetzen
lassen, etwas vorher, also Ende f37. oder Anfang 88. 01. gefasst
worden sein 1). Die Tatsache aber, dass an Stelle der auf der
Vorderseite in Aussicht genommenen drei Geldquellen auf
der R.ückseite die runde Summe von' 200 Talenten genannt
wird, beruht meines Erachtens auf einem Beschluss, der,
wie auch Beloch, Gr. Geseh. Il 2 2 S.346, annimmt, gefasst
wurde, nachdem die Logisten die Summe der zu zahlenden
Gelder berechnet hatten. Dieser wird ebenfalls 01. 87 B ge­
fasst worden sein, da ja die in diesem Jahre amtierenden
Logisten die Berechnung vornehmen sollteIl. Er wird aber
nicht nur die Bestimmung über die 200 Talente enthalten
haben, sondern auch die, dass nicht nur die Gelder, sondern
auch die Wertgegenstände auf die Burg geschafft und mit­
aufgezeichnet und dass der ursprünglich in Aussicht genom­
mene Erlosungsmodus der Schatzmeister, wenigstens was ihre
Zahl betraf, geändert werden sollte. Vielleicht hat er auch
die oben schon vorausgesetzte Bestimmung enthalten, dass

I) Hiermit lässt sich die von Philochoros 01. 86 4 oder 87 1 zuge­
wiesene Vollendung der von Oavaignac durch Ergänzung eingefügten
Propyläen wohl in Einklang bringen, da es sich anscheinend um den
letzten Ausbau handelt. Auch die Identifizierung der genannten goldenen
Niken mit den 12 368 genannten scheint nahe zu liegen, da diese
01. 88' als vollendet zu hetrachten sind (vgl. Berl. philol. Wochenschrift
~&~ •
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der Überschuss auch für den Ausbau der Akropolis verwendet
werden sollte.

Diese Annahmen bedürfen jedoch noch einer Erklärung.
Die Bildung des neuen Schatzmeisterkollegiums sollte nach
dem Wortlaut des Beschlusses zur Voraussetzung haben, dass
die schuldigen Gelder bereits gezahlt waren. Dies war bis
01. 88 aber nicht geschehen, wenn die 200 Talente an die
Stelle der drei Posten getreten und die Hückseite der In­
schrift in dieses Jahr gehört. Da aber trotzdem bereits
01. 874 nnd ein Jahr vorher Schatzmeiste,r existierten, so
wird der Zwischenbeschluss auch darüber eine Bestimmung
enthalten haben, dass die Schatzmeister olme die Schulden­
zahlung gewählt werden sollten, und ist daher auch von
dieser Erwägung aus am besten in 01. 87 2 zu setzen. Wie
es mit der Aufzeichnung der Gelder, die ebenfalls die Zahlung
voraussetzte, gehalten worden ist, lässt sich nicht sagen. Hat
mau damit bis zur Zahlung gewartet und sind Spuren davon
auf den Fragmenten 12 310 in den Dativen der Göttemamen
mit einer Geldsumme vorhanden, oder hat man sich begnügt,
den alten Bestand aufznzeichnen und den Geldern die Wert­
gegenstände hinzugefügt? Wann und ob überhaupt die 200
Talente auf die Burg geschafft worden sind, lässt sich eben­
falls nicht mehr feststellen. Man kann auch nicht die oben

möglich bezeichneten Arbeiten an den Mauern als Argu­
ment für die erfolgte Zahlung anführen, da es nicht sielter
ist, dass auch von den 200 Talenten der Überschuss zum
Mauembau verwendet werden sollte und ob man, als sich die
Zahlung verzögerte, deswegen auch mit den Arbeiten an den
Mauern wartete.

Dass die beiden erhaltenen Beschlüsse auf demselben
Stein aufgezeichnet wurden, beruht vielleicht auf der Ähn­
lichkeit ihres Inhalts. In beiden handelt es sich darum, wie
Gelder oder Gegenstände verwaltet werden sollten, nachdem
oder wenn sie auf die Burg geschafft worden sind. Sollten
nicht vielleicht die beiden anrlern Beschlüsse über die Hinauf­
schaffung der 3000 Talente und bestiinmter Beträge aus den
öfter erwähnten drei Geldquellen und die Schuldenabzahlung
daraus und die Hinaufschaffung der 200 Talente und die
Schuldenabzahlung daraus sowie die Hinaufscbaffung der
We»tgegenstände aus demselben Grunde ebenfalls auf dem­
selben Stein aufgezeichnet gewesen sein?
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Zum Schluss müssen wir noch die Person des Antrag­
stellers Kallias zu identifizieren versuchen. Husolt, PhiloL 50
(1893) 87 ff., und Ed. Meyer, Forsch. z. alt. Gesch. II 118,
sehen darin uuter Zustimmung von Swoboda, PWK, Real­
enzyld. s. 6. Kallia'1, den Sohn des Kalliades, der Ende 86 4

mit einem Expeditionskorps nach Potidäa gesandt wurde
und in der vor den Mauern der Stadt bald darauf statt­
findenden Schlacbt im Kampfe fiel (Thuk. 1, BI-B3). Für
denselben Mann halten sie den Antragsteller der Bündnisse
mit Rhegion und Leontinoi (1 2 51 und 52) und der Nil<e­
inschrift auf der Riicliseite (1 2 25). Aber Körte hat bereits
Hennes 45 (1910) 626 in dem Kallias der Nikeinschrin den
Sohn dljS AlltragsteIlers der Vorderseite dieser Inschrift,
den er zn 'Inn61)]tUo~ ergänzt, gesehen. Ich bin geneigt,
seine Annahme für richtig und unsern Antragsteller fÜr
denselben I{allias zu halten. Des Kalliades Solm kann fiir
mich natürlich nicht, in Betracht kommen, weil er zur
Zeit unserer Inschrift bereits tot war, wenn wir diese
oben mit Recht in d~ts Jahr 01. 87 2 gesetzt haben. Man
könnte allerdings einwenden, dass des Hipponikos Sohn da­
mals noch zu jung wal'. Er ist aber etwa 455-450 geboren
(so PWK, RealenzykL s. 3. Kallias) und zur Zeit des Be­
schlusses also sicher über 20, vielleicht schon iiber 25 Jahre
alt gewesen. Nach dem attischen Staatsrecht war er aber
bereits mit 18 Jahren berechtigt, an der Volksversammlung
teilzunehmen (Brandis, Realenzyld. s. lxu),1]ola S. 2169 u. a.).
Zur Ratsversammlung konnte er allerdings erst mit 30 Jahren
erlost werden (Ühler, Realenzykl. s. ßOvÄ17 S. 1023 nach Xen.
Mem.1,2,35, JG 1210 11. Lihan.Hypoth. Demosth. und konnte
auch als Privatmann in der Ratsversammlung keinen Antrag
stellen (Ühler, ebd. S. 1029). Er hatte aber die Möglichkeit.
seinen Antmg in der Volksversammlung zu stellen (Brandis,
a. a. O. S. 2HH) und konnte den Hat zu einem neoßov­
},evfla mit Beibehaltung des Antragstellernamens veranlassen.
Dies ist vielleicht in der Versammlung geschehen, in welcher
nach dem Relativzusatz ä blJ1]qJU:nO zuerst beschlossen wurde,
dass den Göttern die Gelder gezahlt werden sollten uuter
gleichzeitiger Bestimmung der drei Quellen, aus denen diese
Gelder Hiessen sollten (dno~lo6l'(lt ~e uno ril:11' Xe11ltlJ.rwl" ä
G.n6~0(Jll' S01;W TOt<; {Jeoi~ s'lp17qJwp8m, "7:a 'Ce mtr; 'E),l.iP'O­
iafdau; Ihn;a 'wiJP usw.). Staatsrechtlich steht also der Annahme,
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dass Kallias, des Hipponikos Sohn, der Antragsteller war,
nichts entgegen, faktisch ist es sogar wahrscheinlich, weil
heide Anträge, der für die Priesterin der Nike und der für
die andern Götter innere, insbesondere Knltangelegenheiten
betrafen und nicht die der Athene, sondern der andern
Götter, deren sich anscheinend die Hipponikos-Kalliasfamilie
annahm (s. Körte a. a. 0.). Ob der. Antragsteller der Bünd­
nisse mit Rhegion und Leontinoi mit unserem Kallias identisch
war, können wir' hier dahingestellt sein lassen.

Allach bei München. Wilbelm Bannier.




